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Zunächst bleiben die Grundstücke Parzellen Nrn. 1229 und 1241 der Kirchlichen 

Stiftung und die Grundstücke Parzellen Nrn. 1244 und 1612 der Gemeinde von der 

Landumlegung und der Grenzbereinigung unberührt. Die Grundstücke liegen aus-

serhalb des Projekt- und Baubereichs gemäss Areaplanung und werden für die Rea-

lisierung der beabsichtigten Arealüberbauung nicht benötigt resp. die vom Projekt-

und Baubereich tangierten Teilflächen der Wegparzellen Nr. 1244 und 1612 erfor-

dern keine Landumlegung für die Umsetzung der Arealüberbauung. Die entspre-

chenden Teilflächen bleiben der Touristikzone zugeteilt, die beabsichtigte Nutzung 

entspricht den heutigen Verhältnissen bezüglich Zustand und Nutzung. Die weiteren 

Flächen von teilweise Fruchtfolgequalität werden gemäss landwirtschaftlicher Be-

wirtschaftung neu der Landwirtschaftszone zugewiesen. Die vier Grundstücke blei-

ben mit unveränderten Grenzen bestehen und bleiben im Eigentum der bisherigen 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern.

Die Grundstücke Parzellen Nrn. 363, 411, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 466, 

1227 und 1228 liegen innerhalb des Projekt- und Baubereichs und werden für die 

Realisierung der beabsichtigten Arealüberbauung benötigt. Diese Grundstücke ge-

hen entsprechend unter und werden neu dem Grundstück Parzelle Nr. 414 zuge-

teilt. Die durch die Landumlegung neu gebildete Parzelle Nr. 414-Neu wird gemäss 

Sinn und Zweck der Zone und der damit verbundenen Arealplanung (Art. 22 Bauge-

setz) der politischen Gemeinde Falera zum Alleineigentum zugewiesen. Die Ge-

meinde erhält dadurch Realersatz im Sinne des Arealplans- und Landumlegungs-

zwecks.

Das Grundstück Parzelle Nr. 420, bisher Acker/Wiese/Weide gemäss Grundbuch-

auszug, gehört einem landwirtschaftlichen Gewerbe an. Das Grundstück wird ent-

sprechend im nördlichen Umlegungsgebiet inner- und ausserhalb des Projekt- und 

Baubereichs auf vergleichbarer Bodenbeschaffenheit zwecks Realersatz wertgleich 

in grösserer Fläche neu angeordnet (Parzelle Nr. 420-Neu) und dem bisherigen 

Grundeigentümer Parzelle Nr. 420 für die landwirtschaftliche Flächenbewirtschaf-

tung zugewiesen. Teile des Grundstücks liegen in der Zone für öffentliche Anlagen 

(ZöA), die als Reserveflächen dienen und grundsätzlich nicht verbaut werden. Eine 

entsprechende Bewirtschaftung bleibt zweckmässig und ertragsfähig gewährleistet.

Demgegenüber können die Parzellen Nrn. 416 (Gartenanlage gemäss Grundbuch-

auszug) und 417 (Gartenanlage und übrige befestigte Fläche [Tennisplatz] gemäss 

Grundbuchauszug) nicht real ersetzt werden. Die Grundeigentümer Parz. 416 und 

417 erfahren entsprechend eine zum Verkehrswert abzugeltende entschädigungs-

pflichtige Enteignung. Mit der Eigentümerschaft Parz. 416 konnte am 23. Febr. 

2026 bereits eine Vereinbarung über die Übernahme der Parzelle getroffen werden.

Keine Neuzuteilung Grundstücke Nr. 416 und 417 

Für die Grundstücke Parzellen Nrn. 416 und 417 bleibt ein Realersatz mittels 

Neuzuteilung aus.  
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Höhe des Verkehrswertes zu leisten.5 Ausgleichszahlungen sind v.a. dann 

möglich, wenn eine Eigentümerin oder ein Eigentümer nur Land mit einem ge-

ringen Wert besass oder die Zuweisung von Realersatz gerade den Zielen der 

Landumlegung widersprechen würde (Förderung der Überbau- und Nutzbarkeit 

für eine gesamtheitliche Anlage).  

Diesbezüglich erfüllt die Landumlegungsvorlage die Voraussetzung der Geld-

ausgleichszahlung. Die Landumlegungsvorlage sieht die Entschädigung für die 

Landabtretungen der Parzellen Nr. 416 und 417 zum Verkehrswert vor (vgl. 

Neuzuteilungstabelle). Preisgrundlagen und Entschädigung siehe in den nach-

stehenden Kapiteln. Die Übernahme der Parz. 416 wurde bereits vereinbart. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die mit der Landumlegung bedingten 

Eingriffe in die betreffenden Grundstücke, insb. in die Parzellen Nrn. 416, 417 und 

420, die massgeblichen Voraussetzungen erfüllen.  

 

3.5 Preisgrundlagen und Verkehrswertfestsetzung des Landes 
Die Bewertung des Verkehrswerts des Landbestands und der Neuparzellierung der 

in die Umlegung einbezogenen Grundstücke erfolgt auf Basis einer gesamtheitli-

chen Bodenwertbetrachtung. Dabei berücksichtigt werden im Wesentlichen der 

derzeitige Erschliessungsstand, die rechtskräftige Zonierung und die mögliche Nut-

zung jeweils inner- und ausserhalb des durch die beabsichtigte Arealüberbauung 

bedingten Projekt- und Baubereichs. Ausgangspunkt für die wertmässige Betrach-

tung sowie die anschliessende Bewertung des Bestands und der Neuparzellierung 

bildet das amtliche Bewertungsgutachten vom 4. Mai 2012 (Beilage 4) des Amtes 

für Schätzungswesen, heute Amt für Immobilienbewertung AIB.   

Zentrales Bewertungselement bilden die Grundstücke im Projekt- und Baubereich 

der Touristikzone, welche zwecks Umsetzung des Projekts «La Mutta» an die Par-

zelle Nr. 414-Neu der Gemeinde Falera abgetreten werden. Diese Grundstücke wer-

den jeweils mit 73.67 Franken pro Quadratmeter bewertet. Grundstücke der Zone 

für öffentliche Anlagen (ZöA), die ebenfalls im Projekt- und Baubereich liegen, wer-

den aufgrund des öffentlichen Charakters der Zone und der geringeren Nutzungs-

möglichkeiten (Anlagen der Parkierung, zur Information etc.) jeweils mit 40.- Fran-

ken bewertet. Alle weiteren Grundstücke ausserhalb des Projekt- und Baubereichs 

werden mit einem Einheitspreis von 10.- Franken bewertet. 

Wie erwähnt handelt es sich um vereinheitlichte Durchschnittswerte pro Quadrat-

meter inner- und ausserhalb des Projekt- und Baubereichs der Touristikzone und 

der ZöA, diese sich aus einer gesamtheitlichen IST-Zustands- und möglichen Reali-

sierungsbetrachtung ergeben. Die eingesetzten Bodenwerte von 73.67 Franken 

 
5 Vgl. BGer 1C_360/2011 vom 17. Januar 2012 E. 2.3.1. 
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Überdies präjudiziert die Planung keine anderweitigen Planungen und Entscheide. 

Aus Sicht der Gemeinde ist die Landumlegung samt Arealplanung mit den überge-

ordneten Vorgaben vereinbar und schafft die für eine qualitätsvolle Entwicklung des 

Areals La Mutta erforderlichen Voraussetzungen, um zeitnah ein Beherbergungspro-

jekt realisieren zu können.  

 

 

Chur, Februar 2026, Stauffer & Studach Raumentwicklung, Toni Broder 

 


